
 

 

 

 
Splendid Medien AG 

 
Splendid Medien Aktiengesellschaft  

Alsdorfer Straße 3, 50933 Köln 
– Wertpapier-Kenn-Nr.: 727 950 – 

– ISIN: DE 0007279507 – 
 

 
 

Einladung 
zur ordentlichen Hauptversammlung 

 
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

 
Mittwoch, dem 10. Juni 2009, 11:00 Uhr,  

 
stattfindenden  

 
ordentlichen Hauptversammlung 

 
ein.  
 
Tagungsort ist das KonferenzZentrum, Josef-Lammerting-Allee 17-19, Plenum 2 (EG), 50933 
Köln (Parkhaus erreichbar über das Gelände der TPS Technologiepark Service GmbH, Eupe-
ner Str. 161, 50933 Köln). 

 
T a g e s o r d n u n g 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Splendid 

Medien AG zum 31. Dezember 2008, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2008, des Berichts des 
Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 175 Absatz 2 
Aktiengesetz. 

Der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der Splendid Medien AG zum 31. 
Dezember 2008, der vom Aufsichtsrat gebilligte Konze rnabschluss und der Konzernlage-
bericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht des Vorstands gemäß 
§ 175 Absatz 2 Aktiengesetz liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung 
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus und 
können auch im Internet unter www.splendidmedien.com/? Investor Servi-
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ces/? Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine 
Abschrift dieser Vorlagen erteilt. Die vorgenannten Vorlagen werden auch in der Haupt-
versammlung ausgelegt.  

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2008 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.  

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2008 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.  
 

4. Nachwahlen zum Aufsichtsrat  

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung 
mit § 13 der Satzung aus drei Mitgliedern der Anteilseigner zusammen. Die Hauptver-
sammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 
Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft sind zur Zeit Herr Dr. Ralph Drouven 
(Vorsitzender), Herr Bernd Kucera (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Michael 
Baur. Herr Baur hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum Ablauf der am 
10. Juni 2009 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2009 niedergelegt.  

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, anstelle des vorzeitig ausscheidenden Aufsichtsratsmit-
glieds, Herrn Michael Baur, als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen:  

 

Herrn Manuel Obermayer,  

Geschäftsführer der Melius GmbH, wohnhaft in Köln. 
 

Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds Herrn Baur, 
das heißt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 beschließt.  

 
Herr Obermayer gehört keinen weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an. 
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5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren 
Verwendung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz mit möglichem Ausschluss des 
Bezugsrechts 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom Tag der Be-

schlussfassung an für 18 Monate eigene Aktien in Höhe von insgesamt bis zu 10 % 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls die-
ser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegen-
den Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im Rah-
men der gesetzlichen Beschränkungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu erwerben. Dabei dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu-
sammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die sich im Besitz der Gesellschaft be-
finden oder ihr nach den §§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeit-
punkt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung darf 
nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien genutzt werden. 

 
b. Arten des Erwerbs   

Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats (i) ü-
ber die Börse oder (ii) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. In dem Fall (ii) sind die 
Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zu beachten, sofern 
und soweit sie Anwendung finden. 

 
Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch 
(iii) unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über 
die Börse, durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot oder ei-
ner an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Ab-
gabe von Verkaufsangeboten erfolgen, und zwar 
 
– wenn der Erwerb im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder 

des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen erfolgt oder 

 
– es sich um einen Paketerwerb von mindestens 1 % des derzeitigen Grundkapitals 

handelt und ein solcher Erwerb einem Zweck dient, der im vorrangigen Interesse 
der Gesellschaft liegt und geeignet und erforderlich ist, diesen Zweck zu errei-
chen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Erwerb über die Börse oder 
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durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels ei-
ner öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zur Errei-
chung dieses Zwecks zu aufwändig, zu langwierig oder sonst – auch unter Be-
rücksichtigung der Aktionärsinteressen – unverhältnismäßig wäre.  

 
(i) Im Fall des Erwerbs der Aktien über die Börse darf der von der Splendid Medien 

AG gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen 
Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der Splendid Medien AG im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in 
Frankfurt am Main an den zehn dem jeweiligen Erwerb oder der Eingehung ei-
ner Verpflichtung zum Erwerb der Aktien vorangehenden Börsentage um nicht 
mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. 

 
(ii) Im Fall des Erwerbs über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Ge-

sellschaft oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten dürfen der gebotene Kauf-
preis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Er-
werbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlusskurse der Aktie 
der Splendid Medien AG im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den letzten zehn 
Börsentagen vor der Veröffentlichung des Kaufangebotes bzw. der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10 % über-
schreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Ergeben sich nach Veröf-
fentlichung eines Angebots bzw. einer Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten erhebliche Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis oder den 
Grenzwerten der gebotenen Kaufpreisspanne, so kann das Angebot bzw. die 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem 
Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs am 
letzten Börsentag vor der Veröffentlichung der Anpassung; die vorgenannte 
10 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwen-
den.   
 
Das Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 
kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Annahme des Angebots bzw. bei ei-
ner Aufforderung zur Abgabe von Angeboten die von den Aktionären zum Er-
werb angebotenen Aktien dieses Volumen überschreiten, muss der Erwerb im 
Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb 
bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 50 Stück an-
gebotene Aktien je Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen werden. Das öf-
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fentliche Angebot bzw. die öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten kann weitere Bedingungen vorsehen.  
 

(iii) Im Fall des Erwerbs in anderer Weise als über die Börse oder durch ein öffentli-
ches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft oder einer an die Aktionäre 
der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten darf der von der Splendid Medien AG gezahlte Gegenwert je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schluss-
kurse der Aktie der Splendid Medien AG (im XETRA-Handel oder einem ve r-
gleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an 
den letzten zehn Börsentagen vor dem Erwerb der Aktien nicht überschreiten 
und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. 

 
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien kann einmal oder mehrmals, ganz o-
der in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam durch die Splendid Medien AG oder 
durch ihre Konzernunternehmen (§ 18 Absatz 1 Aktiengesetz) oder für ihre oder de-
ren Rechnung für Dritte ausgenutzt werden. 
 

c. Veräußerung der eigenen Aktien  
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Splen-
did Medien AG, die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, 
über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern und zu allen 
weiteren gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbesondere auch zu den 
folgenden:  
 
(i) Sie können zur Einführung von Aktien der Splendid Medien AG an Börsen ver-

wandt werden, an denen sie bisher nicht zum Handel zugelassen sind. 
 

(ii) Sie können im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Er-
werb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmenstei-
len verwandt werden. Dies umfasst auch die Einräumung von Wandel- oder Be-
zugsrechten sowie von Erwerbsoptionen und die darlehensweise Überlassung 
von Wertpapieren (sog. Wertpapierleihen). 

 
(iii) Sie können gegen Barzahlung an Dritte auch in anderer Weise als über die Börse 

oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden.  
 
(iv) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchfüh-

rung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ermächtigung 
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zur Einziehung kann ganz oder in Teilen ausgeübt werden; von der Ermächt i-
gung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden.  

 
d. Die Ermächtigungen unter lit. c. (i) bis (iv) können einmal oder mehrmals, ganz oder 

in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden, die Ermächtigungen 
gemäß lit c. (ii) und (iii) auch von abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehenden Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Ge-
sellschaft handelnden Dritten.  

 
e. Eine Verwendung gemäß lit. c. (i) bis (iii) ist nur zulässig, wenn die Aktien gegen 

eine Barleistung veräußert werden, die den arithmetischen Mittelwert der Schluss-
kurse der Aktie der Splendid Medien AG im XETRA-Handel (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den letzten 
zehn Börsentagen vor der Einführung an einer Börse bzw. vor der verbindlichen 
Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss, zum Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen bzw. vor der allgemeinen 
Veräußerung (ohne Erwerbsnebenkosten) um nicht mehr als 5 % unterschreiten, oder 
gegen eine Sachleistung veräußert werden, deren Wert bei einer Gesamtbeurteilung 
nicht unangemessen niedrig ist.  

 
f. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlos-

sen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen aus lit. c. (i) bis (iii) 
verwandt werden. In diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Aktien zu-
sammen mit neuen Aktien, die aufgrund einer Verwendungsermächtigung mit Be-
zugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 
Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder veräußert werden, einschließlich der 
nach § 193 Absatz 2 Nr. 3 Aktiengesetz ausgegebenen Bezugsrechte, die Grenze von 
10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung vorhandenen 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. 

 
g. Soweit in diesem Tagesordnungspunkt 5 auf den Schlusskurs der Aktie der Splendid 

Medien AG im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main Bezug genommen wird, sind die Kurse 
heranzuziehen, die auch in die Berechnung des Schlusskurses DAXsector Media Per-
formance Index bzw. einem vergleichbaren Nachfolgeindex einfließen. 

 
h. Diese Ermächtigung gilt bis 18 Monate vom Tag der Beschlussfassung an. Die von 

der Hauptversammlung der Splendid Medien AG am 10. Juni 2008 unter Punkt 4 der 
Tagesordnung beschlossene Ermächtigung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz 
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wird auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses neuen Ermächtigungsbeschlus-
ses aufgehoben.  

 

6. Satzungsanpassungen im Hinblick auf das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrech-
terichtlinie 

Das im Regierungsentwurf vorliegende Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechtericht-
linie (ARUG), Bundestags-Drucksache 16/11642 vom 21. Januar 2009, das in 2009 in 
Kraft treten soll, ordnet unter anderem die Berechnung der Fristen und Termine im Zu-
sammenhang mit der Einberufung der Hauptversammlung neu. Ein Kernpunkt der Neu-
regelung ist die Aufgabe jeder Verlegung eines Fristendes von einem Sonnabend, Sonn-
tag oder Feiertag auf den zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag. Darüber 
hinaus stellt der Entwurf des ARUG klar, dass bei der Berechnung der Fristen und Ter-
mine weder der Tag der Hauptversammlung noch der Tag der zu bewirkenden Handlung 
mitzurechnen ist. Daneben sieht der Entwurf des ARUG auch eine Forme rleichterung für 
die Vollmacht zur Stimmrechtsausübung vor. Vollmachten für die Ausübung des Stimm-
rechts durch Bevollmächtigte sind mit Ausnahme des Anwendungsbereichs von § 135 
AktG bisher in Schriftfo rm zu erteilen, es sei denn, die Gesellschaft bestimmt etwas an-
deres. Zukünftig sollen diese Vollmachten in Textform erteilt werden können. Im Vor-
griff auf diese geplanten Änderungen soll schon jetzt eine entsprechende Anpassung von 
§ 24 der Satzung beschlossen werden. Die Satzungsänderungen sollen jedoch nur dann 
ins Handelsregister eingetragen und damit wirksam werden, wenn das ARUG auch tat-
sächlich mit dem geplanten Inhalt in Kraft getreten ist. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 
a) Änderung von § 24 der Satzung 
aa) § 24 Absatz (1) der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

 
„(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 

der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 
Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft un-
ter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs sind nicht mitzurechnen.“ 

 
bb) § 24 Absatz (2) der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 
„(2) Die Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
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erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung 
bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 
nach; diese Bescheinigung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung 
zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht 
mitzurechnen.  

 
cc) § 24 Absatz (3) der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 
„(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Wenn weder ein 

Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder andere, mit diesen gemäß den 
aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Personen oder Institutionen be-
vollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b 
BGB) oder einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden anderen gesetzlich 
zulässigen Weg. Die Gesellschaft bietet zumindest einen Weg elektronischer 
Kommunikation für die Übermittlung des Nachweises an. Die Einzelheiten für die 
Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung bekannt 
gemacht.“ 

 
Im übrigen bleibt § 24 unverändert. 

 
b) Anmeldung zum Handelsregister 
Der Vorstand wird angewiesen,  

 
- die Satzungsänderung unter vorstehenden lit. a) aa) über die Änderung des Absatzes 

(1) des § 24 der Satzung erst und nur dann zum Handelsregister anzumelden, wenn 
die Regelungen des § 121 Absatz (7) und § 123 Absatz (2) AktG, 

 
- die Satzungsänderung unter vorstehenden lit. a) bb) über die Änderung des Absatzes 

(2) des § 24 der Satzung erst und nur dann zum Handelsregister anzumelden, wenn 
die Regelungen des § 121 Absatz (7) und § 123 Absatz (3) AktG und 

 
- die Satzungsänderung unter vorstehenden lit. a) cc) über die Änderung des Absatzes 

(3) des § 24 der Satzung erst und nur dann zum Handelsregister anzumelden, wenn 
die Regelungen des § 134 Absatz (3) AktG 

 
in der Fassung des Regierungsentwurfs des ARUG, Bundestags-Drucksache 16/11642 
vom 21. Januar 2009, abgesehen von lediglich die Fassung betreffenden Änderungen, 
unverändert in Kraft getreten sind. 
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7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2009 zu bestellen.  
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung  

Bericht zu Punkt 5 der Tagesordnung über die vorgesehenen Möglichkeiten zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre  bei der Veräußerung eigener Aktien 

Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8, 186 Absatz 4 
Satz 2 Aktiengesetz einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 5 der Tages-
ordnung vorgeschlagene Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien anders als über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet, der Bestandteil der Einladung der 
Hauptversammlung ist. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung an in den Geschäftsräu-
men der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und kann auch im Internet 
unter www.splendidmedien.com/? Investor Services/? Hauptversammlung eingesehen wer-
den. Auf Wunsch wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Im Hinblick darauf, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2008 be-
schlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vor Abhaltung der nächsten ordentli-
chen Hauptversammlung auslaufen wird, soll der Vorstand erneut zum Erwerb eigener Aktien 
ermächtigt werden.  

 
1. Erwerb der Aktien 

Die Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, eigene Aktien nach Maß-
gabe von § 53a Aktiengesetz bis zur Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen Grundka-
pitals der Gesellschaft erwerben zu können. Der Erwerb über die Börse, durch ein öffent-
liches Kaufangebot oder durch öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten 
trägt dem Rechnung. Die Gesellschaft soll auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien 
durch ein öffentliches Kaufangebot oder durch öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 
Kaufangeboten zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der 
Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu wel-
chem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene 
Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung 
der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevor-
rechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten vorzusehen. Diese 
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Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quo-
ten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu er-
leichtern. Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand daneben auch er-
mächtigt werden, eigene Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre in 
anderer Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches 
Kaufangebot bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen An-
gebots zu erwerben, wenn der Erwerb im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unter-
nehmen oder des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unter-
nehmensteilen erfolgt. Die Gesellschaft wird hierdurch in die Lage versetzt, ihre Akquisi-
tionsfinanzierung flexibel zu gestalten.  
 
Ferner soll ein Paketerwerb von mindestens 1 % des derzeitigen Grundkapitals möglich 
sein, wenn ein solcher Erwerb einem Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der Ge-
sellschaft steht und der Erwerb geeignet und erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. 
Diese Variante erweitert den Spielraum der Gesellschaft, am Markt angebotene Aktien-
pakete von mindestens 1 % des Grundkapitals schnell und flexibel zu erwerben. Ange-
sichts der beschränkten Menge der über die Börse gehandelten Aktien der Splendid Me-
dien AG führen der Erwerb oder die Veräußerung von Aktienpaketen zu erheblichen 
Kursbeeinflussungen, die durch diese Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ih-
rer Aktionäre vermieden werden können. Im Interesse der Gesellschaft und zum Schutz 
der Aktionäre ist insofern eine faire Preisfindung gewährleistet, als der Preis den durch-
schnittlichen Börsenkurs der Gesellschaft nicht überschreiten darf, aber auch ein niedri-
gerer Kaufpreis möglich ist. Für die Aktionäre ergeben sich bei diesen Erwerbsarten kei-
ne Nachteile, wenn sie im Interesse der Gesellschaft liegen und – auch unter Berücksich-
tigung der Aktionärsinteressen – als verhältnismäßig erscheinen. Bei der Entscheidung 
über den Erwerb von Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts werden sich Vor-
stand und Aufsichtsrat allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten las-
sen.  
 
Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen Ak-
tien der Gesellschaft, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 
§§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals 
übersteigen.  

 
2. Veräußerung der Aktien 

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können ohne erneuten Hauptver-
sammlungsbeschluss eingezogen werden oder über die Börse oder durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden.  
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Die Ermächtigung sieht – im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen in § 71 Absatz 1 
Nr. 8 Satz 5 Aktiengesetz – vor, dass die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien in 
allen folgenden Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen kann.  
 
Die Ermächtigung eröffnet die Möglichkeit, eigene Aktien zur Einführung an Börsenplät-
zen zu verwenden, an denen die Gesellschaft bisher nicht notiert is t. Dadurch kann die 
Aktionärsbasis verbreitert und die Attraktivität der Aktie als Anlageobjekt gesteigert 
werden. Wie bereits im Ermächtigungsbeschluss dargelegt, soll der Platzierungspreis der 
Aktien den jeweils aktuellen Börsenkurs der bereits notierten Aktien in Frankfurt am 
Main keinesfalls um mehr als 5 % unterschreiten. Dadurch und durch den im Verhältnis 
zum gesamten börsennotierten Kapital geringen, unter 10 % liegenden Umfang der Mög-
lichkeit zum Bezugsrechtsausschluss werden Stimmrechts- und Vermögensinteressen der 
Aktionäre angemessen gewahrt.  

 
Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, die erworbenen eigenen Aktien un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Betei-
ligungen an Unternehmen anstelle von Geldleistungen als Gegenleistung verwenden zu 
können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum 
geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von anderen Unternehmen, Unter-
nehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen sowie zu Unternehmenszu-
sammenschlüssen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Die Möglichkeit, eigene Ak-
tien als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb 
um interessante Akquisitionsobjekte sowie den Handlungsspielraum, sich bietende Gele-
genheiten zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unter-
nehmensteilen im Interesse der Gesellschaft und Aktionäre liquiditätsschonend ausnutzen 
zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei 
der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interes-
sen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei 
der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der 
Aktien der Gesellschaft orientieren.  

 
Die erworbenen eigenen Aktien sollen auch außerhalb der Börse gegen Barleistung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Ak-
tien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit 
dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 4 Satz 4 Aktiengesetz zugelassenen Möglichkeit zum er-
leichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässe-
rungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu ei-
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nem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs um nicht mehr als 
5 % unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen 
Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Die Ermächtigung liegt im Interesse der 
Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es beispielswei-
se, eigene Aktien an institutionelle Anleger zu veräußern oder neue Investorenkreise zu 
erschließen. 
 
Die Ermächtigungen zur Veräußerung unter Bezugsrechtsausschluss gemäß Ziffer c. (i) 
bis (iii) gelten mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Ak-
tien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Verwen-
dungsermächtigung mit Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von §§ 186 Absatz 3 Satz 4, 193 Absatz 2 Nr. 3 Aktiengesetz ausgegeben 
werden. 
 
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächti-
gung unterrichten.  
 

 
Unterlagen zur Hauptversammlung  

Zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 7 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an 
in den Geschäftsräumen der Splendid Medien AG, Alsdorfer Straße 3, 50933 Köln folgende 
Dokumente zur Einsichtnahme der Aktionäre aus: 
 
• Jahresabschluss und Lagebericht der Splendid Medien AG zum 31. Dezember 2008 

• Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2008 

• Erläuternder Bericht des Vorstands gemäß § 175 Absatz 2 Aktiengesetz 

• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 

• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8, 186 Ab-
satz 4 Satz 2 Aktiengesetz zu Punkt 5 der Tagesordnung, der vorstehend vollständig ab-
gedruckt ist 

 
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorge-
nannten Unterlagen übersandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der 
Splendid Medien AG zur Einsichtnahme ausgelegt und können auch im Internet unter 
www.splendidmedien.com/? Investor Services/? Hauptversammlung eingesehen werden.  
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Teilnahme an der Hauptversammlung 

Von den insgesamt ausgegebenen 9.789.999 Aktien der Gesellschaft im Nennbetrag von je 
1,00 Euro sind zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 9.789.999 Aktien 
teilnahme- und stimmberechtigt. Je 1,00 Euro Nennbetrag der Aktien gewähren in der Haupt-
versammlung grundsätzlich eine Stimme. 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Haup t-
versammlung sind gemäß § 24 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spä-
testens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, mithin bis Mittwoch, 03. Juni 2009, bei 
der Gesellschaft angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den Mittwoch, 20. Mai 2009, 00:00 
Uhr, nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform erstellte Bescheinigung 
des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz (in deutscher oder in englischer Sprache) 
zu erbringen. Der Nachweis ist bei der Gesellschaft bis spätestens am siebten Tag vor der 
Hauptversammlung, mithin bis Mittwoch, 03. Juni 2009 (Zugang) einzureichen. Anmeldun-
gen und Nachweise über den Anteilsbesitz sind bei der Gesellschaft per Post, Telefax oder E-
Mail unter folgender Anschrift einzureichen:  
 

Splendid Medien AG 
c/o TON-ART AG 
HV-Service 
Königsberger Str. 100 
40231 Düsseldorf 
Telefax: 0211-23808 590 
E-Mail: Splendid2009@ton-art.de 

 
 
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionä-
ren Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Ein-
trittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des 
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.  
 
 
Stimmrechtsvertretung 
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 
Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. 
Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, eine r Vereinigung von Aktionären oder an-
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deren, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder 
Institutionen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Schriftform. 
 
Des Weiteren bietet die Gesellschaft ihren Aktionären, sich durch von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter als Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu la s-
sen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall 
ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Neben der Vollmacht müssen den Stimm-
rechtsvertretern daher Weisungen für die Ausübung des Stimmrechtes erteilt werden. Die 
Vollmacht und Weisungen können schriftlich oder per Fax erteilt werden. Auch im Fall einer 
Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind eine fristge-
rechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesit-
zes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Vollmachten und Weisungen müssen 
im Fall der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis 
zum 8. Juni 2009 per Post oder Fax bei der Gesellschaft eingegangen sein: 
 

Splendid Medien AG 
c/o TON-ART AG 
HV-Service 
Königsberger Str. 100 
40231 Düsseldorf 
Telefax: 0211-23808 590 

 
Daneben wird für an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre die Möglichkeit beste-
hen, einem von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter bei Verlassen der Haup t-
versammlung Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.  
 
 
 
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 Aktiengesetz 

Soweit Sie als Aktionär von Ihrem Recht, Gegenanträge oder Wahlvorschläge bereits im Vor-
feld der Hauptversammlung zu übersenden, Gebrauch machen wollen, sind die Gegenanträge 
bzw. Wahlvorschläge ausschließlich per Post, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adres-
se zu richten:  
 

Splendid Medien AG 
Frau Karin Opgenoorth 
Alsdorfer Straße 3 
50933 Köln 
Telefax: 0221 – 95 42 32 613 
E-Mail: hv2009@splendid-medien.com 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die fristgerecht spätestens bis zwei Wo-
chen vor dem Tag der Hauptversammlung unter o. g. Adresse der Gesellschaft zugehen und 
die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung erfül-
len, werden gemäß den Regelungen der §§ 126 Absatz 2, 127 Satz 1 und 3 Aktiengesetz un-
verzüglich nach Eingang im Internet unter www.splendidmedien.com/? Investor Servi-
ces/? Hauptversammlung veröffentlicht. 
 
Köln, im April 2009 
 

Splendid Medien AG 
Der Vorstand 

 


